
 

  

 

 
  

Weitere Übersichten zum Beihilferecht finden Sie unter http://www.kbk-anwaelte.de/kernkompetenzen-beihilferecht.  
Bei Fragen oder Rückmeldungen schreiben Sie uns gerne eine Email an info@kbk-anwaelte.de. Vielen Dank! 

 
 

 

Rechtsfolgen 
bei Verstoß 

gegen 
Notifizierungs-

pflicht 
Art. 108 Abs. 3 S. 1 AEUV 

Rückforderung der rechtswidrig 
gewährten Beihilfe für einen 

Zeitraum von max. 10 Jahren möglich 

Beihilfegewährende Verträge können 
nichtig sein, § 134 BGB  - Feststellung 

durch nationale Gerichte bei 
Konkurrentenklagen 

Schadenersatzpflicht bei 
unterlassener Information Dritter 
(z.B. Finanzierungspartner) über 
bestehende Notifizierungspflicht 

Unterlassungs- und 
Schadenersatzansprüche von 

Konkurrenten 

Nachträgliche Notifizierung 
kann zur Schadensbegren-

zung sinnvoll sein 
(vgl. CELF-Urteil des EUGH, C-1/09) 
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